
Skilift AG Oberholz-Farner 
 
 
Information zum Aktienkauf 
 
 
Bitte lesen Sie diese Information durch, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie die „Aktien“ (als 
Wertpapier) oder die „Bestätigung über Aktien“ (kein Wertpapier) beziehen. 
 
 
Wie es heute üblich ist, werden Aktien nur auf Verlangen des Aktionärs/der Aktionärin in 
Form eines Wertpapiers (physisch) ausgestellt. Andernfalls erhalten Sie eine Bestätigung 
über Aktien (kein Wertpapier). 
 
In beiden Fällen werden Sie (oder die von Ihnen gewünschten Personen) im Aktienregister 
eingetragen und Sie können Ihre persönlichen Mitgliedschaftsrechte (z.B. Stimmrecht) 
jederzeit ausüben. 
 
Die Bestätigung über Aktien stellt kein Wertpapier dar und ist bei Verlust einfach zu ersetzen. 
Sie erhalten unbürokratisch eine Abschrift der Bestätigung.  
Bei Verlust der Aktien muss dieses verloren gegangene Wertpapier auf gerichtlichem Wege 
für kraftlos erklärt werden, damit dieses ersetzt werden kann. Das ist nicht nur teuer, 
sondern kann auch mehrere Monate dauern. 
 
Beim Verkauf der Aktien genügt bei der Bestätigung eine Mitteilung an den Verwaltungsrat 
bzw. an das Aktienregister der Skilift AG Oberholz-Farner. Wenn der Verwaltungsrat diesem 
Eintrag zustimmt, wird diese Änderung im Aktienregister vorgenommen und die Parteien 
werden entsprechend informiert. 
Beim Verkauf der Namenaktien (Wertpapier) ist zusätzlich - zu den oben erwähnten 
Formalitäten - die Abtretung an den neuen Erwerber/an die neue Erwerberin auf jeder Aktie 
(Rückseite) zu bestätigen und die Übergabe der Aktien hat zu erfolgen.  
 
Aktien: 
Selbstverständlich verstehen wir sehr, wenn Sie dieses farbig gedruckte, wertvolle und 
nostalgische Werk im Wohnzimmer oder Büro präsentieren. Gleichzeitig bedanken wir uns, 
weil Sie uns damit weiter unterstützen (Aber bitte nur 1 Aktie in den Bilderrahmen legen!). 
 
Bestätigung über Aktien: 
Wir danken Ihnen auch, wenn Sie sich „nur“ für die Bestätigung über Aktien entscheiden. 
Auch diese farbige Version sieht toll aus und wird zudem mit dem im Aktienregister 
eingetragenen Aktionär ausgestellt. Die physische Auslieferung der Aktien können Sie zudem 
jederzeit verlangen.  
 
 
 

Somit empfehlen wir Ihnen aus Vorsicht, die Aktien nicht zu beziehen oder 
zumindest sorgfältig aufzubewahren (z.B. Safe, Banksafe, ev. 1 Aktie im 
Bilderrahmen), dafür die Bestätigung über Aktien beim Hauseingang, im 
Schaufenster oder am Arbeitsplatz aufzuhängen.  

 
 
 


